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Komitee der Schweizer Wirtschaft gegen die brandgefährliche 99%-Initiative 

Postfach, 3001 Bern  -  www.100-prozent-schaedlich.ch 

Medienmitteilung 
Bern, 10. August 2021 

99%-Initiative: Nicht ganz 100 zu 100% schädlich für 100% der Bevölkerung 

Am 26. September stimmen wir über die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht be-
steuern» der Jungsozialisten ab. Die sogenannte 99-%-Initiative will Kapitaleinkommen massiv 
höher besteuern, ab einem unklaren Betrag sogar zu 150 Prozent. Sie gaukelt vor, dass mit ei-
nem solchen System nur 1%, nämlich die Superreichen verlieren und dass 99% gewinnen. Ge-
nauer betrachtet ist die Initiative aber schlicht «nicht ganz 100», weil nicht durchdacht und 
falsch konstruiert, wie das Komitee der Schweizer Wirtschaft an seiner Medienkonferenz dar-
legt. Sie ist zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden. Und sie ist zu 100% 
schädlich für 100% der Schweiz, weil sie damit Investitionen und Steuersubstrat verliert.  

«Wir haben unseren Slogan bewusst etwas provokativ gewählt», eröffnet Fabio Regazzi, die-Mitte-
Fraktions-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv die Pressekonfe-
renz. Die Initiative sei nicht ganz 100 weil sie nicht durchdacht und falsch konstruiert sei. Ihre Formu-
lierung sei unklar, ja sogar willkürlich. Die Initiative mache keine Angaben dazu, was überhaupt be-
steuert werden solle. «Damit kaufen wir die Katze im Sack», ist Fabio Regazzi überzeugt. Was alles 
unter Kapitaleinkommen subsummiert werden soll, werde erst der Gesetzestext fertig definieren. Das 
öffne Tür und Tor für weitere Begehrlichkeiten des von den Linken geliebten Steuervogts. 

Die Fehlüberlegungen der Initianten seien gefährlich: Alle, die etwas Geld gespart hätten oder eine 
Wohnung oder ein Haus gekauft hätten, seien von der 99%-Initiative betroffen. Wer ein Unternehmen 
führe, einen Bauernbetrieb besitze oder auch an einem Startup-Unternehmen beteiligt sei, müsse mit 
dieser Initiative massiv mehr Steuern zahlen, gibt der sgv-Präsident und Unternehmer zu bedenken.  

Nachfolge in KMU bedroht 

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr stellt fest, dass die Linken mit ihrer Initiative, einmal mehr die Teilbe-
steuerung von Dividenden im Visier hätten. Diese würden dabei aber den Fakt negieren, dass die un-
ternehmerische Tätigkeit bereits heute stark und auch doppelt besteuert werde. Eine Firmeninhaberin 
oder ein -inhaber versteuere Aktien sowohl in der privaten Steuererklärung als Vermögen, als auch in 
der Steuererklärung als juristische Person, das heisst als Unternehmung. Die Teilbesteuerung sei also 
heute eine absichtliche Milderung der Doppelbesteuerung. 

Demgegenüber treffe die Initiative, welche neu Kapitalerlöse mit bis zu 150% besteuern wolle insbe-
sondere Firmen, die eine Nachfolgeregelung einleiten wollten mit starker Wucht. Die SVP-Nationalrä-
tin gibt zu bedenken, dass gemäss einer Studie, während den nächsten fünf Jahren mindestens jedes 
siebte KMU in der Schweiz, das heisst über 70'000 Unternehmen eine Nachfolgelösung finden müsse. 
Dabei seien rund eine halbe Million Arbeitsplätze betroffen. Die Tatsache, dass bei rund 30 Prozent 
der Unternehmungen die Übergabe an die nächste Generation scheitere, zeige wie heikel dieser Pro-
zess sei.  

Über 90% der Nachfolgeregelungen erfolgten entgeltlich. Bei einer solchen Nachfolgeregelung werde 
die oftmals über Jahrzehnte aufgebaute Firmensubstanz übertragen. Aus dem Verkaufserlös müssten 
die abtretenden Eigentümer nicht nur die Finanzierung ihres Lebensunterhalts im Alter sicherstellen. 
In vielen Fällen übernehme ein Kind als Nachfolger das Unternehmen, während die anderen Kinder im 
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Rahmen der Erbteilung gleichmässig abgegolten werden müssten. Bei einer Nachfolgeregelung 
werde der über die Jahre aufgebaute Wert der Firma übertragen. 

Berechnungen zu den Auswirkungen der mit der 99%-Initiative neu eingeführten Steuer hätten erge-
ben, dass der Verkaufspreis der Firma um 39 bis 165 Prozent erhöht werden müsste, um die neue 
Steuer abzugelten. Mit einem höheren Verkaufspreis werde es aber unwahrscheinlicher, überhaupt 
eine Nachfolge zu finden. Der höhere Kaufpreis erschwere den jüngeren Berufsleuten die Übernahme 
einer Firma. «Die KMU bezahlen die Zeche und werden in der Sicherung ihrer Zukunft massiv be-
nachteiligt», so Unternehmerin Diana Gutjahr. 

Wirtschaftsstandort Schweiz wird geschwächt 

Die Schweiz verliert seit Jahren an Attraktivität, sagt die Waadtländer FDP-Nationalrätin Jacqueline de 
Quattro. Laut einer aktuellen Studie liege unser Land unter 21 untersuchten Industrienationen auf 
Platz 6, während es vor zehn Jahren noch auf Platz 2 lag. Die 99%-Initiative werde unsere wirtschaftli-
che Position weiter schwächen und unseren Wohlstand gefährden. Kapital sei sehr volatil. Werde es 
zusätzlich besteuert wandere es ins Ausland ab. In der Folge würden die Steuereinnahmen in der 
Schweiz sinken. Aufgrund der Vermögenssteuer sei die Belastung von Kapitaleinkommen in der 
Schweiz ohnehin schon recht hoch. Höhere Steuern mache die Schweizer Unternehmen auch für aus-
ländische Investoren unattraktiv. «Es ist daher wichtig, die Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz 
zu erhalten, insbesondere im Hinblick auf die Einführung der Mindestbesteuerung von Unternehmen 
nach den Beschlüssen der G7», so Jacqueline de Quattro. 

Einseitige Moral 

Ein elementarer Grundsatz der Verfassung ist die Gleichbehandlung. Angesichts dieser Tatsache 
fragt sich FDP-Nationalrätin und Vizepräsidentin des sgv, Daniela Schneeberger wieso ein Franken 
Kapitaleinkommen stärker belastet werden soll, als ein Franken Arbeitseinkommen. «Gründe finden 
wir hier ausschliesslich in einer einseitigen Moral», kommt die Unternehmerin zum Schluss. Die 
simple Logik der Jungsozialisten sei, dass wer viel Geld habe, dies jemandem weggenommen habe. 
Wer arbeite und selbstverantwortlich etwas Geld zur Seite gelegt habe und auch später noch etwas 
von seinem Ersparten haben wolle, laufe immer mehr Gefahr, ein Opfer sozialistischer Begehrlichkei-
ten zu werden. Die zunehmende Umverteilung bestrafe Fleiss, Vorsorge und nachhaltiges Verhalten. 

Während der Parlamentsdebatte habe SP-Vertreterin Samira Marti votiert, dass wir uns die Reichen 
nicht mehr leisten könnten. «Ich sage, wir können es uns nicht leisten die guten Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler zu verlieren. Wenn wir überlegen, wie wir Milliarden von Franken an Schulden wie-
der abbauen sollen, die nun die Corona Krise mit sich gebracht hat, sind wir doch alle froh, wenn wir 
Menschen und Unternehmen in unserem Land haben, die diese sehr, sehr hohen Beträge schultern 
helfen», kontert die sgv-Vizepräsidentin. 

Innovationen werden gehemmt 

GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy, gab zu bedenken, dass die Schweiz für ihre Innovationskraft be-
kannt sei und über ein gesundes Umfeld für eine vitale Gründerinnen- und Gründerszene verfüge. Mit 
der 99%-Initiative würde diese Attraktivität der Schweiz für die Start-up-Szene wegbrechen. Viele Un-
ternehmen würden mit der Hoffnung gegründet, dass sie irgendwann an eine grössere Firma verkauft 
werden könnten. Dies nachdem die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in vielen Fällen jah-
relang auf Lohn verzichtet und private Mittel investiert haben.  

Würden nun die heute steuerfreien Kapitalgewinne mit bis zu 150% besteuert, falle der Erlös für Grün-
derinnen und Gründer deutlich geringer aus. Sie müssten im Gegenzug den Verkaufspreis massiv er-
höhen. Dies wiederum schrecke mögliche Investorinnen und Investoren ab. «So werde ein 
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Wirtschaftskreislauf gelähmt, jenen der Innovation noch dazu. «Die Initiative löst keine Probleme – 
ganz im Gegenteil. Deshalb gilt es am 26. September ein NEIN in die Urne legen», so die Berner Nati-
onalrätin.  

Weitere Auskünfte 

• Fabio Regazzi, Nationalrat Mitte (TI), Mobile: 079 253 12 74

• Diana Gutjahr, Nationalrätin SVP (TG), Mobile: 079 668 10 03

• Jacqueline de Quattro, Nationalrätin FDP (VD), Mobile: 079 305 51 90

• Daniela Schneeberger, Nationalrätin FDP (BL), Mobile: 079 233 84 80

• Kathrin Bertschy, Nationalrätin GLP (BE), Mobile: 078 667 68 85
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Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft 

99%-Initiative: «Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!»  

Referat von Fabio Regazzi, Nationalrat die Mitte (TI), Präsident Schweizerischer Gewerbever-
band sgv  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende 

Ich begrüsse Sie zur Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft. Wir haben unseren 
Slogan bewusst etwas provokativ gewählt. Wir sind der vollen Überzeugung, dass die 99%-Initiative 
nicht ganz 100, zu 100% schädlich für 100% der Schweiz ist. Wieso nicht ganz 100? Die Initiative ist 
schlicht nicht durchdacht und falsch konstruiert. Ihre Formulierung ist unklar, ja ich würde sogar sagen 
willkürlich. Die entscheidenden Begriffe werden nicht definiert. Der Initiativtext definiert nicht was Kapi-
taleinkommen überhaupt ist. Wir wissen nicht was hier massiv mehr besteuert werden soll.  

Die Initianten haben ihre eigene Auslegung. Gemäss ihnen wären Zinserträge – darunter auch Miet-
zinsen – sowie Dividenden und Kapitalgewinne betroffen, also auch Gewinne aus Unternehmensver-
käufen. Doch was schlussendlich alles unter Kapitaleinkommen subsummiert werden soll, wird erst 
der Gesetzestext fertig definieren. Das öffnet Tür und Tor für weitere Begehrlichkeiten des von den 
Linken geliebten Steuervogts.  

Gleichzeitig gibt der Initiativtext auch keinen Hinweis darauf, wie die zusätzlich erhobenen Steuergel-
der wieder verteilt werden sollen. Der Begriff «Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt» 
kann auf jede Art und Weise interpretiert werden. Der Initiativtext lässt diesbezüglich so ziemlich alles 
offen. 

Faktum ist also: Die Begrifflichkeiten sind völlig unklar. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was 
überhaupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze im Sack. Diese Initiative gehört nicht in unsere 
Verfassung. Ich zitiere dabei meine Ratskollegin Regine Sauter, welche bei den Beratungen zur Initia-
tive meinte: «Unsere Verfassung darf keine Ansammlung von Vermutungen sein.» 

Auch der Bundesrat kritisiert, dass die Initiative ein «wenig zielgenaues Instrument» vorschlage, um 
die Einkommensungleichheit zu mindern. Dies weil sich die höhere Besteuerung vorwiegend auf die 
Art und nicht auf die Höhe der Einkommen bezieht. Die Initiative zielt zwar auf «Reiche», trifft aber 
nicht Leute mit einem gewissen Einkommen, sondern Leute mit einer gewissen Art von Einkommen. 
Wieso soll der Staat willkürlich eine Art, Geld zu verdienen, höher besteuern als eine andere? Das ist 
nicht die Aufgabe des Staates und verstösst zudem gegen die Grundsätze der gleichmässigen Be-
steuerung und der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. 

Die Rhetorik der Jungsozialisten tönt einfach: Bittet man die Reichen zur Kasse, werden alle anderen 
davon profitieren. Darum wird eine Kapitalgewinnsteuer für alle gefordert: Auch Wertsteigerungen im 
Privatbesitz, die heute steuerfrei sind, sollen künftig voll als Einkommen besteuert werden. Kapitalge-
winne sollen nach Auffassung der Initianten ab dem ersten Franken besteuert werden. Ab einem ge-
wissen – im Initiativtext nicht definierten – Schwellenbetrag, sind Kapitaleinkommen dann sogar zu ei-
nem massiv höheren Satz von 150% steuerbar.  

Zudem sollen Kapitalerträge wie zum Beispiel Dividenden künftig zu 100% steuerbar sein, ab einer 
gewissen Schwelle sogar zu 150%. Die Teilbesteuerung von Dividenden wird damit abgeschafft. Ein 
Ziel das die Linken seit längerem – bisher jedoch erfolglos – verfolgen. 
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Die Fehlüberlegungen der Initianten sind gefährlich: Alle, die etwas Geld gespart haben oder eine 
Wohnung oder ein Haus gekauft haben, sind von der 99%-Initiative betroffen. Wer ein Unternehmen 
führt, einen Bauernbetrieb besitzt oder auch an einem Startup-Unternehmen beteiligt ist, muss mit die-
ser Initiative massiv mehr Steuern zahlen. Die genaue Ausgestaltung der neuen Steuern lässt die Initi-
ative offen. Fakt ist aber: Breite Kreise des Mittelstands müssen mit höheren und zusätzlichen Steuern 
rechnen. Das heisst die Initiative ist zu 100% schädlich für den Mittelstand und insbesondere die 
KMU, wie meine Ratskollegin Diana Gutjahr gleich darlegen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerk-
samkeit.  
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Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft 

99%-Initiative: «Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!»  

Referat von Diana Gutjahr, Nationalrätin SVP (TG), Vorstandsmitglied Schweizerischer Gewer-
beverband sgv  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende 

Ich stehe selber, wie auch mein Vorredner Fabio Regazzi einem KMU vor, welches seit Jahrzehnten 
in Familienbesitz ist. Deshalb ist es mir ein grosses Anliegen hier auf die Brandgefährlichkeit dieser 
Initiative aufmerksam zu machen. Sie trifft uns KMU frontal und ist deshalb zu 100% schädlich für die 
KMU. 

In der Schweiz sind 90% der Unternehmen Familienunternehmen. Ihnen drohen mit der «99%-Initia-
tive» massive Mehrbelastungen. Wenn das Kapitaleinkommen höher besteuert wird, führt dies zu ei-
ner Verknappung der verfügbaren finanziellen Mittel im Unternehmen. Ein massiver Kapitalabfluss 
wäre die Folge. Die Investitionsmöglichkeiten würden empfindlich eingeschränkt. Das hemmt Innova-
tion und Schaffung von Arbeitsplätzen. Leidtragende sind also nicht nur, wie dies die Jungsozialisten 
suggerieren, die in ihren Augen reichen Bonzen, sondern eben auch die Arbeitnehmenden. 

Mit ihrer Initiative haben die Linken, einmal mehr die Teilbesteuerung von Dividenden im Visier. Sie 
negieren dabei den Fakt, dass die unternehmerische Tätigkeit bereits heute stark und auch doppelt 
besteuert wird. Ein Firmeninhaber versteuert seine Aktien sowohl in seiner privaten Steuererklärung 
als Vermögen auf kantonaler Ebene, als auch in seiner Steuererklärung als juristische Person, das 
heisst als Aktiengesellschaft. Die Teilbesteuerung ist also eine absichtliche Milderung der Doppelbe-
steuerung. 

Man kann hier einwenden, dass die Jungsozialisten angeben, dass die KMU verschont bleiben wür-
den. Das ist aber eine dreiste Lüge. Betroffen sind alle Kapitalgesellschaften, Aktiengesellschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Es gibt über 200'000 solcher Gesellschaften, die KMU 
sind. 

Mit noch stärkerer Wucht und noch grösserer Komplikation trifft die Initiative Firmen, die eine Nachfol-
geregelung einleiten wollen. Während den nächsten fünf Jahren wird mindestens jedes siebte KMU in 
der Schweiz, das heisst mehr als 70'000 Unternehmen eine Nachfolgelösung finden müssen, wie die 
Studie von Bisnode D&B belegt. Dabei sind rund eine halbe Million Arbeitsplätze betroffen. Die Tatsa-
che, dass bei rund 30 Prozent der Unternehmungen die Übergabe an die nächste Generation schei-
tert, zeigt wie heikel dieser Prozess ist. Gerade in kleineren Familienbetrieben ist die Nachfolgerege-
lung bereits heute ohne die Erschwernisse, welche durch eine neue Steuer drohen, eine grosse Her-
ausforderung. 

Über 90% der Nachfolgeregelungen erfolgen entgeltlich, wie diverse Untersuchungen ergeben haben. 
Bei einer solchen Nachfolgeregelung wird die oftmals über Jahrzehnte aufgebaute Firmensubstanz 
übertragen. Aus dem Verkaufserlös müssen die abtretenden Eigentümer nicht nur die Finanzierung 
ihres Lebensunterhalts im Alter sicherstellen. In vielen Fällen übernimmt ein Kind als Nachfolger das 
Unternehmen, während die anderen Kinder im Rahmen der Erbteilung gleichmässig abgegolten wer-
den müssen. Bei einer Nachfolgeregelung wird der über die Jahre aufgebaute Wert der Firma übertra-
gen.  

Bei einer Annahme der 99%-Initiative wird diese Übertragung erheblich erschwert. Studien zeigen, 
dass die Initiative den Wert des Unternehmens in einer Nachfolgeregelung um 26 bis 58 Prozent 
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senkt. Noch deutlicher: Die Unternehmerin, die ihre Firma an die Nachfolge verkauft, muss den Ver-
kaufspreis um 39 bis 165 Prozent erhöhen, um die neue Steuer abzugelten. Mit einem höheren Ver-
kaufspreis wird es aber unwahrscheinlicher, überhaupt eine Nachfolge zu finden. Der höhere Kauf-
preis erschwert den jüngeren Berufsleuten die Übernahme einer Firma.  

Das Resultat ist klar: Die KMU bezahlen die Zeche und werden in der Sicherung ihrer Zukunft massiv 
benachteiligt. 

Sagen wir deshalb NEIN zu einer zusätzlichen Gefährdung der KMU, Nein am 26. September zu die-
ser brandgefährlichen Initiative.  

Ich übergebe nun das Wort an FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro.  
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Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft 

99%-Initiative: «Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!»  

Referat von Jacqueline de Quattro, Nationalrätin FDP (VD)  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende 

Nach der Pandemiekrise benötigt die Schweizer Wirtschaft eine Vitaminspritze. Damit die Unterneh-
men in Innovationen investieren können benötigen sie bestmögliche Rahmenbedingungen. Die 99%-
Initiative geht dem völlig gegen den Strich. Sie bedeutet eine zusätzliche Belastung für all die Unter-
nehmen, die bereits unter der Krise gelitten haben, also insbesondere die KMU. Es ist widersprüchlich 
und geradezu absurd, wenn Unternehmen während der Covid-Krise mit Milliarden unterstützt werden 
und ihnen diese Mittel nach der Krise gleich wieder entzogen werden. 

Die Schweiz verliert seit Jahren an Attraktivität. Laut einer aktuellen Studie liegt unser Land unter 21 
untersuchten Industrienationen auf Platz 6, während es vor zehn Jahren noch auf Platz 2 lag. Die 
99%-Initiative wird unsere wirtschaftliche Position weiter schwächen und unseren Wohlstand 
gefährden. Kapital ist sehr volatil. Wird es zusätzlich besteuert wandert es ins Ausland ab. In der 
Folge sinken die Steuereinnahmen in der Schweiz. Aufgrund der Vermögenssteuer ist die Belastung 
von Kapitaleinkommen in der Schweiz ohnehin schon recht hoch. Höhere Steuern macht die Schwei-
zer Unternehmen auch für ausländische Investoren unattraktiv. Es ist daher wichtig, die Attraktivität 
des Steuerstandortes Schweiz zu erhalten, insbesondere im Hinblick auf die Einführung der Min-
destbesteuerung von Unternehmen nach den Beschlüssen der G7. 

Die Annahme der Initiative würde zu einem Rückgang der Investitionen führen, was wiederum die In-
novation bremsen würde. Das verfügbare Einkommen aus der unternehmerischen Tätigkeit wird mit 
dieser Initiative deutlich sinken. Damit eine Unternehmerin oder ein Unternehmer mit den vorgese-
henen höheren Steuern über das gleich hohe Einkommen wie heute verfügt, muss er die laufenden 
Bezüge aus dem Unternehmen erhöhen. Die Initianten vergessen, dass viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer darauf angewiesen sind Dividenden auszuschütten. Nur so können sie neben ihrer Ein-
kommenssteuer auch die Vermögenssteuer auf ihr Unternehmen bezahlen. Wenn nun Dividenden 
stärker besteuert werden, sind sie gezwungen, zusätzliche Mittel aus dem Betrieb abzuziehen, um die 
Vermögenssteuer bezahlen zu können.  

Dies würde weniger Geld für die Forschung bedeuten, die bereits durch die Entscheidung der EU, un-
ser Land vom ehrgeizigen europäischen Programm Horizon auszuschließen, geschwächt wurde. Es 
bedeutet auch weniger Geld für Infrastruktur und Mitarbeitende, was die Arbeitsplätze in den be-
troffenen Unternehmen gefährden würde. Wenn Kapital zu hoch besteuert wird, werden Investitionen, 
Innovation und Unternehmertum zum Nachteil aller reduziert. Die Schweiz braucht Innovation, um 
ihren Wohlstand zu sichern. 

Bereits heute wird Geld in zahlreichen Formen umverteilt. Ich denke dabei an die AHV und die 
Prämienverbilligung. Eine weitere Umverteilung braucht es nicht, wie auch der Bundesrat bereits 
festgestellt hat. Zumal die Steuern in der Schweiz bereits sehr progressiv sind. Die reichsten 1 % der 
Steuerzahler zahlen 40 % der direkten Bundessteuer. Außerdem ist unser Land eines der wenigen 
OECD-Länder, die eine Vermögenssteuer erheben. 

Meine Damen und Herren, die 99%-Initiative ist wirklich, so wie es unser Keyvisual zeigt, eine Bombe, 
die auf unseren Wirtschaftsstandort Schweiz fällt. Sie ist zu 100% schädlich für die ganze Schweiz.  
Die Initianten wollen sich für die arbeitende Bevölkerung einsetzen und dafür das Kapital zu 150 
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Prozent belasten. Das ist naiv und viel zu kurz gedacht, denn weniger Kapital führt zu Einsparungen in 
den Unternehmen – und zwar zum Leidwesen aller, der Unternehmerinnen und Unternehmer aber 
auch ihrer Mitarbeitenden. Die Initianten zielen laut eigener Aussage auf die superreichen Chefs. Ihre 
Initiative trifft jedoch all.  

Die Schweiz darf ihre wirtschaftliche Position nicht sabotieren, deshalb ist am 26. September ein NEIN 
zu dieser für alle schädlichen Initiative zwingend notwendig! Ich übergebe nun das Wort an meine 
Ratskollegin FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger.  
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Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft 

99%-Initiative: «Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!»  

Referat von Daniela Schneeberger, Nationalrätin FDP (BL), Vizepräsidentin Schweizerischer 
Gewerbeverband sgv  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende 

In der Verfassung steht ein Leitprinzip. Besteuert wird nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit. Das ist letztlich eine Ausprägung des Gleichbehandlungsgebotes in Artikel 8 der Bundesver-
fassung. Auch die Gleichbehandlung ist ein elementarer Grundsatz unserer Verfassung. Jetzt frage 
ich mich, meine Damen und Herren wieso ein Franken Kapitaleinkommen stärker belastet werden 
soll, als ein Franken Arbeitseinkommen. Gründe finden wir hier ausschliesslich in einer einseitigen 
Moral.  

Mit der Aussage, dass dieses Geld «rückverteilt» werden müsse, unterstellen die Jungsozialisten, 
dass Besitz von Kapital, also Eigentum, Diebstahl an der Gesellschaft sei: «Wer Geld hat, hat dies je-
mandem weggenommen!» – so die simple Logik der Juso. Die soziale Ungleichheit in der Schweiz 
habe laut Juso-Präsidentin Ronja Jansen mittlerweile ungeheure Ausmasse angenommen und der 
Wohlstand sei eine «himmelschreiende Ungerechtigkeit»: «Mit der 99-Prozent-Initiative geben wir die 
Milliardenprofite der Reichsten an jene Menschen zurück, die dafür gearbeitet haben». 

Aus meiner Sicht ist es genau umgekehrt: Niemand denkt materialistischer und eigennütziger als die 
politische Linke, die jedes Problem mit den Ersparnissen und Einkünften der Anderen lösen will – also 
all jener, die arbeiten, sich anstrengen und sparen.  

Wer arbeitet und selbstverantwortlich etwas Geld zur Seite gelegt hat und auch später noch etwas von 
seinem Ersparten haben will, läuft immer mehr Gefahr, ein Opfer dieser sozialistischen Begehrlichkei-
ten zu werden. Die zunehmende Umverteilung bestraft Fleiss, Vorsorge und nachhaltiges Verhalten. 

Auch die Grundargumentation beruht auf einer falschen und irreführenden Aussage: Die Juso will uns 
weismachen, dass einige wenige immer reicher und der Rest immer ärmer wird. Das stimmt schlicht 
nicht. Die Initianten verwenden Zahlen, die das angesparte Vermögen in der zweiten und dritten Säule 
der Altersvorsorge nicht mitberücksichtigen. Würden Sie dies tun, dann gäbe es keine auffällige Ver-
mögensschere. Gerade in der zweiten Säule steckt sehr viel Volksvermögen, insbesondere Vermögen 
des Mittelstandes. Die Grafik, welche sie in der Pressemappe unter meinem Referat finden, dokumen-
tiert die Richtigkeit meiner Aussage.  

Die 99%-Initiative ist eine populistische Initiative mit entsprechend populistischen Argumenten auf der 
Basis falscher Zahlen. Sie ist deshalb abzulehnen. 

Ein weiteres falsches Argument wurde auch in der Parlamentarischen Diskussion eingebracht. SP-
Vertreterin Samira Marti sagte: «Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten». Diese Aussage ist 
absurd. Das Gegenteil ist wahr. Ich sage, wir können es uns nicht leisten die guten Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler zu verlieren. Wenn wir überlegen, wie wir die Milliarden von Franken an Schulden 
wieder abbauen sollen, die nun die Corona Krise mit sich gebracht hat, sind wir doch alle froh, wenn 
wir Menschen und Unternehmen in unserem Land haben, die diese sehr, sehr hohen Beträge zu 
schultern helfen.  
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Ein stossendes Thema ist auch: Bei Annahme der Initiative werden wir ein Problem mit dem Bundes-
haushalt bekommen. Man darf sich nicht einbilden, dass es keine Möglichkeiten gibt, die neuen Steu-
ern zu umgehen und eine erste Konsequenz wird sein, dass die Verrechnungssteuer einbrechen wird. 
Warum? Weil die Dividenden vor allem ins Ausland fliessen werden. Spätestens dann wird das Weh-
klagen beginnen, weil diese Mittel fehlen. Unser heutiges System funktioniert, es führt zu fliessenden 
Einnahmen, die steuerpolitisch mehrheitsfähig austariert sind. Der Erfolg der Schweiz gibt diese Steu-
erpolitik recht. Das System ist gut, denn es beschert uns einen ungeheuren Wohlstand – einen Wohl-
stand für alle. Die Vermögensschere geht nicht auf, sondern im Gegenteil: Wer in der Schweiz lebt 
und arbeitet hat eine gute Grundlage. Wenn wir alle weiterhin Wohlstand für uns und unsere Familien 
wollen, müssen wir am 26.September unbedingt NEIN stimmen!  

 



 

Komitee der Schweizer Wirtschaft gegen die brandgefährliche 99%-Initiative 

Postfach, 3001 Bern  -  www.100-prozent-schaedlich.ch 

 
Medienkonferenz des Komitees der Schweizer Wirtschaft 

99%-Initiative: «Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!»  

Referat von Kathrin Bertschy, Nationalrätin GLP (BE)  

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienschaffende 

Wir Grünliberalen sind der Ansicht, dass das schweizerische Steuersystem Verbesserungspotential 
hat. Sowohl was den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anbe-
langt, was die Besteuerung der Einkommen und Vermögen anbelangt, als auch was die hohe Belas-
tung der Arbeitseinkommen anbelangt.  

Zahlreiche Abzüge schaffen heute Intransparenz und Verzerrungen. Obwohl eine Vereinfachung des 
Steuersystems von vielen Seiten gewünscht und gefordert wird, wächst die Zahl und Vielfalt der Ab-
zugsmöglichkeiten seit Jahren stetig an. Die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten und deren Folgen sind 
mittlerweile völlig unübersichtlich. Das ist weder der Transparenz noch der Effizienz des heutigen 
Steuersystems dienlich. Es braucht hier Reformen.  

Aber nicht diese. 

Wir beobachten auch mit einer gewissen Besorgnis, wie sich die Schere der Vermögensverteilung und 
Einkommensverteilung wieder etwas öffnet. Das ist volkswirtschaftlich nicht erstrebenswert. Vor allem: 
Wenn diese ungleiche Schere nicht auf Leistung zurückzuführen ist, sondern auf leistungsferne Ver-
mögenszuwächse. Der grösste Zuwachs ist bei den Erbschaften zu verzeichnen, welche nichts mit 
Leistung oder eigenverantwortlichem Handeln zu tun haben. 

Wir gehen auch einig mit dem ersten Teil der Forderung, nämlich die Löhne zu entlasten. Es ist nicht 
effizient, Arbeit stark zu besteuern, heute ist das die Haupteinnahmequelle von Bund, Kantonen und 
Gemeinden. Eine hohe Besteuerung der Erwerbseinkommens, schmälert die Arbeitsmotivation. Nun 
scheint es, dass wir mit den Initiantinnen und Initianten einig sein könnten, denn ihre Initiative heisst ja 
offiziell «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern».  

Wir lehnen sie aber ab, sie verfehlt den Handlungsbedarf, wie wir ihn sehen. 

Die Initianten wollen gar nicht den Faktor Arbeit entlasten, sondern Einnahmen generieren für Trans-
ferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt. Welcher Wohlfahrt, das lassen sie offen. Jedenfalls 
nicht die Wohlfahrt, das Wohlergehen der Unternehmen, der kleinen und mittleren Unternehmen im 
Besondern.  

Die Schweiz ist für ihre Innovationskraft bekannt und hat ein gesundes Umfeld für eine vitale Gründe-
rinnen- und Gründerszene. Mit der 99%-Initiative würde diese Attraktivität der Schweiz für die Start-
up-Szene wegbrechen. Viele Unternehmen werden mit der Hoffnung gegründet, dass sie irgendwann 
an eine grössere Firma verkauft werden können. Dies, nachdem die Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmer in vielen Fällen jahrelang auf Lohn verzichtet und private Mittel investiert haben. 

Werden nun die heute steuerfreien Kapitalgewinne mit bis zu 150% besteuert werden müssen, fällt 
der Erlös für Gründerinnen und Gründer deutlich geringer aus. Sie müssten im Gegenzug den Ver-
kaufspreis massiv erhöhen. Dies wiederum schreckt mögliche Investorinnen und Investoren ab. So 
lähmen wir einen Wirtschaftskreislauf, jenen der Innovation noch dazu. 
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Die Forderung, Kapitaleinkommen mit 150% zu besteuern – vor dem Hintergrund, dass die Schweiz 
als eines der einzigen Länder in Europa eine Vermögenssteuer kennt - ist schlicht nicht sachgerecht.  

Es ist eine populistische, extreme Forderung. Sie löst Abwehrreflexe statt Denkprozesse aus. 

Wenn der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Gültigkeit haben 
soll – (es gibt Verbesserungspotential) – müsste im Gleichzug mit der Einführung einer Kapitalgewinn-
steuer die Vermögensbesteuerung reduziert oder aufgehoben werden. Die Kombination von Kapital-
gewinn und Vermögenbesteuerung wäre ziemlich einzigartig. Schon die Schweizer Vermögensteuer 
ist nahezu ein Unikum in Europa, wo die Mehrheit der Staaten keine solche Steuer erhebt. Kapital ist 
sehr mobil und um die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten könnten Kantone in Zugzwang 
kommen, die Vermögenbesteuerung anzupassen.  

Die Vermögenssteuer hat ihre Nachteile und aber auch ihr Vorteile: Es wird Substanz besteuert, nicht 
Zugewinn. Jedoch sind die Einnahmen erheblich und machen fast 10 % des jährlichen Steueraufkom-
mens von Kantonen und Gemeinden aus. Das Volumen der Vermögenssteuer bleibt im Zeitverlauf re-
lativ stabil. Im Gegensatz dazu sind Kapitalerträge grösseren konjunkturellen Schwankungen unter-
worfen und für die öffentliche Hand schwerer vorhersehbar. Das heisst also, dass eine zuverlässige 
Steuer mit einer unsicheren Steuer ergänzt und über den Zeitverlauf mutmasslich langsam ersetzt 
würde. Für die Kantone ist es zum Nachteil, wenn Staatseinnahmen grossen Schwankungen unterlie-
gen.  

Die Grünliberale Partei fasst am 21. August anlässlich ihrer Delegiertenversammlung die Parole zur 
Initiative. Fraktion und Vorstand beantragen aus den erwähnten Überlegungen ein Nein. 

Die Initiative ist nicht sachgerecht. Sie betrifft längst nicht nur das reichste Prozent. Sie belastet völlig 
unnötigerweise KMU und hemmt Innovationen. Ohne dass sie Arbeit tatsächlich entlastet. Willkürliche 
Transferzahlungen in den Wohlfahrtsstaat sind nicht gleichbedeutend mit einer Entlastung der Arbeits-
besteuerung – ein Ziel, das wir tatsächlich teilen würden.  

Meine Damen und Herren die Ausführungen des Komitees zeigen klar: Die Initiative löst keine Prob-
leme – ganz im Gegenteil. Deshalb gilt es am 26. September ein NEIN in die Urne legen.  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 



Eidgenössische Volksabstimmung vom 26. September 2021 
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1. Zusammenfassung 
 

Die Volksinitiative „Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern“ wurde von den Jungsozialisten am 
2. April 2019 eingereicht. Die Juso fordern, dass das reichste Prozent der Bevölkerung stärker 
besteuert wird, um so die anderen 99 Prozent der Bevölkerung entlasten zu können. Darum 
heisst die Initiative inoffiziell auch „99%-Initiative“. 
Konkret will die Volksinitiative Kapitaleinkommen ab einem bestimmten Schwellenwert stärker 
besteuern und die daraus resultierenden Mehreinnahmen Menschen mit tiefen und mittleren Ein-
kommen zukommen lassen. Dafür soll die Bundesverfassung um einen neuen Artikel 127a ergänzt 
werden. Kapitaleinkommen ab einem bestimmten Betrag sollen nach Auffassung der Initian-
ten bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens eineinhalbmal berücksichtigt, also im 
Umfang von 150% besteuert werden.  
Aus diesem Grund behaupten die Initianten auch, ihr Anliegen stelle keine neue Steuer dar, son-
dern lediglich eine Änderung der Berechnungsgrundlage. Diese Behauptung ist falsch: 
 Die Initiative würde die heute geltende Teilbesteuerung von Dividenden abschaffen. 

Stattdessen wollen die Juso eine überhöhte Besteuerung der Dividenden einführen. 
 Auch Kapitalgewinne, die heute im privaten Rahmen steuerfrei sind, müssten künftig vom 

ersten Franken an versteuert werden. Übersteigen sie einen gewissen Schwellenwert, sollen 
Kapitalgewinne dann sogar zu 150 Prozent besteuert werden. 

Bundesrat, Nationalrat und Ständerat lehnen die Initiative ab. Sie sehen keinen Handlungsbe-
darf, da die Schweiz bereits heute im Vergleich zu anderen Ländern eine gleichmässigere Einkom-
mensverteilung hat und auch einen recht hohen Umverteilungsgrad aufweist. 
Zudem kritisieren die Behörden die unklaren Formulierungen der Initiative. Entscheidende Be-
griffe werden nicht definiert:  
 So definiert der Initiativtext nicht, welche Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen 

zu zählen sind. Es ist nicht klar, worauf die neue Kapitalgewinnsteuer genau erhoben wird. 
 Der Initiativtext gibt auch keine Hinweise darauf, wie die zusätzlich erhobenen Steuergelder 

wieder verteilt werden sollen. Der Initiativtext formuliert nur andeutungsweise, dass die 
Gelder für Steuerentlastungen bei „tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen“ oder für „Trans-
ferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt“ eingesetzt werden sollen. 

Dieser Kampf gegen das reichste Prozent der Bevölkerung, welches über eine Kapitalgewinn-
steuer zur Kasse gebeten werden soll, ist kurzsichtig und falsch. Die Juso blenden aus, dass die 
Initiative zu Steuererhöhungen für Gewerbe und Wirtschaft, aber auch breite Kreise der 
Bevölkerung führen würde. Wenn Kapitaleinkommen wie Zinsen, Dividenden oder Mietzinse ein-
einhalbmal so stark besteuert werden wie Lohneinkommen, führt dies zu einer neuen Umvertei-
lung, und das Gleichgewicht des öffentlichen Haushalts würde gefährdet. 
Zudem ist es fragwürdig, das Einkommen von Personen und Unternehmen quasi in eine moralisch 
würdige Form (Arbeitseinkommen) und eine minderwertige (Kapitaleinkommen) zu unterteilen. 
Die 99%-Initiative ist letztlich nichts anderes als ein Marketing-Instrument der Juso: Mit klassen-
kämpferischer Rhetorik soll im Abstimmungskampf um Stimmen gebuhlt werden. Profitieren 
wird niemand: Die Initiative ist zu 100 Prozent schädlich für 100 Prozent der Bevölkerung. 
 
 
Nicht ganz 100, zu 100% schädlich für 100% der Schweiz 
 

• Nicht ganz 100, weil nicht durchdacht und falsch konstruiert: 
 Nur die Hälfte der Bevölkerung zahlt Bundessteuern und kann somit von einer Steuersenkung bei 

den Einkommen profitieren. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was überhaupt besteuert 
wird. Damit kaufen wir die Katze im Sack. 

 

• Zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden: 
 Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative die 

Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 
 

• Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz; weil sie damit Investitionen und Steuer- 
substrat verliert:  

 Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in der 
Schweiz massiv. Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Viele verlieren und nur we-
nige gewinnen!  

 



2. Ausgangslage 
 
2.1. Der Initiativtext 
Die Volksinitiative „Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern“ will Kapitaleinkommen stärker 
besteuern und die daraus resultierenden Mehreinnahmen Menschen mit tiefen und mittleren Ein-
kommen zukommen lassen oder für zugunsten der sozialen Wohlfahrt einzusetzen. Dafür soll die 
Bundesverfassung um einen neuen Artikel 127a ergänzt werden: 
 

 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 127a    Besteuerung von Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen 
1 Kapitaleinkommensteile über einem durch das Gesetz festgelegten Betrag sind im Umfang von 
150 Prozent steuerbar. 
2 Der Mehrertrag, der sich aus der Besteuerung der Kapitaleinkommensteile nach Absatz 1 im Um-
fang von 150 Prozent statt 100 Prozent ergibt, ist für die Ermässigung der Besteuerung von Perso-
nen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen 
Wohlfahrt einzusetzen. 
3 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 
 

 
2.2. Das Initiativkomitee 
Dem Initiativkomitee gehören Jungsozialisten sowie Mitglieder von SP und Grünen an, die 
durchwegs dem linken Flügel der Partei zuzuordnen sind. Dazu gehören u.a. die derzeitigen SP-
Präsidenten Cédric Wermuth und Mattea Meyer, die Nationalräte Sibel Arslan, Samuel Bendahan 
und Tamara Funiciello wie auch die Ständeräte Marina Carobbio Guscetti und Christian Levrat. 
 
2.3. Die Argumentation der Initianten 
Die Initiative fordert neue Steuern auf Erträgen oder Wertsteigerungen von Vermögen. Laut 
den Initianten fliessen in der Schweiz jedes Jahr Dutzende Milliarden Franken als „Zinsen, Dividen-
den oder Ähnliches“ zu Personen, die „ohnehin bereits reich“ sind. Dieses reichste Prozent profitiere 
auf Kosten der Lohnabhängigen, was nicht statthaft sei: „Dies ist besonders stossend, weil der ge-
sellschaftliche Wohlstand durch die Lohnabhängigen erarbeitet wird und nicht, wie man uns weis-
machen will, durch das eine Prozent“1. Mittlerweile, so die Juso, besitze das reichste Prozent über 
42 Prozent des Gesamtvermögens. Und dieses vermehre sich laufend in Form von Dividenden, 
Mieteinnahmen oder Zinsen. Dies sei eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit“2. Mit solch klas-
senkämpferischen Slogans blasen die Juso zum Angriff auf das Kapital. Die Initiative trifft aber 
nicht nur „Superreiche“, sondern den gesamten Mittelstand, insbesondere die Gewerbebetriebe. 
Konkret soll Kapitaleinkommen, das einen bestimmten Betrag übersteigt, bei der Berechnung der 
Steuern künftig stärker gewichtet werden: Es soll im Umfang von 150 Prozent besteuert wer-
den. Die Festlegung der Beträge soll dem Parlament obliegen: Der Gesetzgeber müsste die Höhe 
des Freibetrags bestimmen. Der steuerliche Mehrertrag wiederum soll zur Entlastung tiefer und 
mittlerer Einkommen oder für Transferleistungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt (z.B. 
Prämienverbilligungen, Kinderkrippen, Spitex-Pflegeleistungen u.ä.) verwendet werden. 
Auf diesem Weg soll verhindert werden, dass das erwähnte Prozent der Bevölkerung weiterhin „auf 
dem Rücken der Lohnabhängigen Gewinne einstreicht“. Diese „leistungsfreien Einkommen“ müssen 
nach Auffassung der Initiativen „an die arbeitende Bevölkerung rückverteilt“ werden3. Mit dieser 
erneuten Umverteilung wollen die Jungsozialisten „soziale Gerechtigkeit“ herstellen, indem sie 
den „Superreichen“ weniger Privilegien zugestehen. 
Mit der 99 %-Initiative wollen die Jungsozialisten „das Geld wieder denen zurückgeben, die dafür 
gearbeitet haben, damit die Lohnabhängigen zumindest wieder etwas mehr Geld zum Leben ha-
ben“4. Auch Frauen profitieren laut ihrer Argumentation: Die 99%-Initiative helfe, das Machtun-
gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu korrigieren. Die Initianten erwarten dank der 
Initiative zusätzliche Steuereinnahmen von 10 Mia. Franken pro Jahr. Diese Mehreinnahmen wür-
den erlauben, „Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen zu unterstützen“, was 
Frauen ganz gezielt entlasten würde.  

 
1 Argumentarium zur „99%-Initiative“, Download unter 99prozent.ch/argumente. 
2 Medienkonferenz der Jungsozialisten, Berichterstattung auf derbund.ch vom 6.7.2021. 
3 Zitate aus dem Argumentarium zur „99%-Initiative“. 
4 Zitate aus dem Argumentarium zur „99%-Initiative“. 



2.4. Haltung von Bundesrat und Parlament 
Seitens der Behörden hat die „99%-Initiative“ keine Unterstützung. Sowohl der Bundesrat als 
auch Nationalrat und Ständerat empfehlen Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 
Der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf im Sinne der Initiative: „Im internationalen Ver-
gleich sind die Einkommen vor Steuern und staatlichen Transferleistungen in der Schweiz sehr 
gleichmässig verteilt, weshalb der Bedarf für Umverteilung geringer ist als in anderen Ländern. 
Dessen ungeachtet erfolgt eine spürbare Umverteilung. Diese findet in der Schweiz in erster Linie 
ausgabenseitig über Transferleistungen statt. Ergänzend tragen progressive Vermögens- und Ein-
kommenssteuern zur Umverteilung bei“5.  
Zudem kritisiert der Bundesrat, dass die Volksinitiative ungenau formuliert sei bzw. Massnahmen 
vorschlage, welche das angestrebte Ziel mitunter nicht erreichen könnten. Dies wurde auch in der 
parlamentarischen Debatte von etlichen Votanten unterstrichen: „Es wird nicht definiert, welche 
Kapitaleinkommen wirklich betroffen sind. Der Initiativtext legt nicht exakt fest, welche Einkom-
mensteile zu den Kapitaleinkommen zu zählen sind. Es können somit Kapitalgewinne und Erträge 
auf beweglichem sowie auf unbeweglichem Vermögen, also auch Eigenmietwerte, Grundstückge-
winne, Dividenden und Renten aus Vorsorge gemeint sein“. Die Initianten hätten sich zwar dahin-
gehend geäussert, dass der Begriff eng gefasst werden soll und Eigenmietwerte und Rentenbezüge 
auszuklammern seien. Dies jedoch komme „im Initiativtext nicht zum Ausdruck“6. 
Zudem wurde im Parlament kritisiert, dass nicht nur die Erhebung der neuen Abgaben, sondern 
auch der Verwendungszweck der zusätzlich eingenommenen Mittel unklar bleibe: Der Umvertei-
lungsmechanismus sei „in der Initiative nicht einmal ansatzweise umschrieben“7. 
Etliche Votanten wiesen in der Ratsdebatte darauf in, dass die Initiative dem Wirtschafts- und 
Werkplatz Schweiz enormen Schaden zufüge und namentlich den Gewerbebetrieben schade.  
Der Nationalrat lehnte die Initiative mit 128 zu 66 Stimmen ab. Die grosse Kammer hat zudem 
entschieden, der Initiative keinen Gegenentwurf gegenüberzustellen. Der Ständerat verwarf die 
Vorlage mit 31 zu 13 Stimmen.  
Sowohl im Nationalrat wie auch im Ständerat waren die Fronten klar: Die Mitglieder der Fraktionen 
von SVP, FDP, Grünliberalen und Mitte stimmten geschlossen gegen die Initiative, während 
die Mitglieder der Sozialdemokraten und der Grünen geschlossen für das Anliegen votierten. 
In beiden Räten gab es keine Enthaltungen. Es handelt sich also um eine klassische Links/Rechts-
Frage.  
 
  

 
5 Medienmitteilung des Bundesrats vom 26. Juni 2019. 
6 Votum von Kommissionsberichterstatterin Daniela Schneeberger (Nationalrätin FDP/BL) in der Nationalratsdebatte 
vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bulletin der Bundesversammlung). 
7 Votum von Nationalrat Leo Müller (Mitte/LU) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches 
Bulletin der Bundesversammlung). 

  



3. Kurzer Überblick zum schweizerischen Steuersystem 
Das Subsidiaritätsprinzip ist zentral für die schweizerische Staatsordnung – auch im Bereich der 
Steuern: Die Kompetenzen des Bundes werden abschliessend in der Bundesverfassung aufgezählt. 
Alle anderen Zuständigkeiten – insbesondere neu anfallende Staatsaufgaben – liegen automatisch 
bei den Kantonen8. Diese üben „alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind“ (Art. 3 BV), 
während der Bund die Aufgaben erfüllt, „die ihm die Bundesverfassung zuweist“ (Art. 42 BV). 

Die Steuerkompetenzen des Bundes sind begrenzt. Der Bund darf nur dort Steuern erheben, wo ihm eine 
entsprechende Kompetenz eingeräumt wird. Die Bundesverfassung hält zum Schutz des Privateigentums, aber 
auch mit Blick auf die kantonalen Kompetenzen, die Maximalsätze der jeweiligen Steuer fest. 

Bezüglich Steuerart unterscheidet man u.a. zwischen allgemeinen und Sondersteuern sowie zwi-
schen direkten und indirekten Steuern. In der Schweiz werden v.a. folgende Steuern erhoben: 
 

 Bund Kantone Gemeinden 
Direkte Steuern    
Einkommens- und  
Vermögenssteuer    
natürlicher Personen 

Einkommenssteuer Einkommens- und Vermögens-
steuer 

Einkommens- und Vermögens-
steuer (i.d.R. Zuschläge zur 
kant. Steuer) 

Gewinn- und Kapital-
steuer juristischer Per-
sonen 

Gewinnsteuer Gewinn- und Kapitalsteuer z.T. Zuschläge zur kant. 
Steuer, oft Anteil am kant. 
Steuerertrag 

Weitere Steuern Eidg. Spielbankenabgabe 
Wehrpflichtersatzabgabe 

Grundstückgewinnsteuer 
Kopf-, Personal- oder Haus-
haltsteuer 
Lotteriegewinnsteuer 
Erbschaftssteuer 
Schenkungssteuer 
Grundstückgewinnsteuer 
Liegenschaftssteuer 
Handänderungssteuer 
Kant. Spielbankenabgabe 
Kirchensteuer 

Grundstückgewinnsteuer 
Grundsteuer (Liegenschaften-
steuer) 
Erbschaftssteuer 
Schenkungssteuer 
Handänderungssteuer 
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Auf Bundesebene (direkte Bundessteuer) sowie in Kantonen und Gemeinden müssen natürliche 
Personen ihr Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, allfällige Ne-
beneinkommen sowie den Vermögensertrag aus beweglichem oder unbeweglichem Vermögen 
versteuern. Auf kantonaler Ebene zahlen natürliche Personen zudem eine Vermögenssteuer, 
wobei sowohl bewegliches als auch unbewegliches Vermögen zum Gesamtvermögen zählt. 
Das Pendant zur Einkommenssteuer ist bei juristischen Personen (Unternehmen) die Gewinn-
steuer. Zudem fällt für juristische Personen auf kantonaler Ebene die Kapitalsteuer an.  
In der Schweiz kommt den direkten Steuern ein hohes Gewicht zu, was erklärt, warum 
der Satz der Mehrwertsteuer im internationalen Vergleich sehr tief ist. 
 
3.1. Die Steuerprogression als Mittel des sozialen Ausgleichs 
Einkommenssteuern, Gewinnsteuern usw. sind progressiv ausgestaltet. Das heisst: Der Steuer-
satz steigt in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen oder Vermögen. 

 
 

 
8 Drängt sich eine gesamtschweizerische Regelung auf, ist eine Teilrevision der Bundesverfassung nötig, um eine Bun-
deskompetenz zu begründen (vgl. Ulrich Häfelin / Walter Haller / Helen Keller / Daniela Turnherr, Schweizerisches Bun-
desstaatsrecht, 10. Auflage Zürich 2020, S. 345 ff.). 



 

Unter dem Begriff Steuerprogression versteht man, dass für höhere Einkommen oder Vermögen ein höherer 
prozentualer Steuersatz gilt. Auf höheren Einkommen oder Vermögen müssen so nicht nur absolut, sondern 
auch relativ betrachtet mehr Steuern bezahlt werden. In der Schweiz sind beispielsweise Einkommensteuern 
wie die direkte Bundessteuer progressiv. 
 

Die Steuerprogression ist ein Mittel des sozialen Ausgleichs. Bei einer Kopfsteuer (gleicher Be-
trag für alle) müssten tiefe Einkommen proportional viel mehr versteuern. Bei einer progressiven 
Steuer aber zahlt jemand, der mehr verdient, einen höheren Anteil seines Einkommens an 
Steuern. Trotzdem verbleiben ihm mehr Mittel. Betreffend Rechtsgleichheit wird hier argumentiert, 
dass das Leistungsfähigkeitsprinzip in diesem Kontext ein ebenfalls wichtiger Faktor sei.  
 
3.2. Versteuerung von Kapitalerträgen und Kapitalgewinnen 
In der Schweiz werden bei juristischen Personen eine Kapital- sowie eine Gewinnsteuer erhoben. 
Beim Anteilseigner wiederum werden die Gewinnausschüttung als Kapitalertrag und die Beteili-
gungsrechte als Vermögen besteuert. Daraus resultiert eine wirtschaftliche Doppelbelastung, 
weil dasselbe wirtschaftliche Substrat mehrfach erfasst wird. Vor diesem Hintergrund ist die Teilbe-
steuerung der Ausschüttung (Dividenden) zu erklären, welche in der Schweiz erfolgt. Dividenden 
müssen zwar als Einkommen versteuert werden, profitieren aber von einer reduzierten Be-
steuerung, wenn die Unternehmer ihr persönliches Vermögen investiert haben (mindestens 10%). 
Die Dividenden von qualifizierten Beteiligungen (Mindestquote von 10%) werden gemäss 
Steuerharmonisierungsgesetz9 reduziert besteuert. Mit dem Inkrafttreten der STAF-Vorlage10 wur-
den die Sätze etwas erhöht. Auf Stufe Bund wird von einer Dividende neu 70% besteuert (bisher 
60%). Die Kantone müssen neu mindestens 50% besteuern und das Teileinkünfteverfahren anwen-
den. Das Teilsatzverfahren wird abgeschafft. Diese Teilbesteuerung von Dividenden wollen 
die Jungsozialisten abschaffen und stattdessen eine erhöhte Besteuerung einführen. 
Im Gegensatz zu den Dividenden sind in der Schweiz private Kapitalgewinne in aller Regel steuer-
frei für in der Schweiz wohnhafte Privatpersonen.  
 

Von Vermögens- oder Kapitalertrag spricht man, wenn Gewinn anfällt, ohne dass die Substanz angetastet 
wird (z.B. Dividenden). Ein Kapitalgewinn hingegen liegt vor, wenn die Vermögenssubstanz aufgezehrt bzw. 
veräussert wird.  
 

Im Bereich des beweglichen Privatvermögens – z.B. bei Wertpapieren – bleiben Kapitalge-
winne i.d.R. steuerfrei. Im Fall von gewerbsmässigem Börsenhandel sind die Gewinne allerdings 
als Einkünfte steuerpflichtig. Entscheidend ist also, dass ein privater Wertschriftenhandel vorliegt 
und der Handel nicht ein Ausmass annimmt, das einer selbständigen Erwerbstätigkeit gleichkommt. 
Um gewerbsmässigen von privatem Wertschriftenhandel unterscheiden zu können, hat die 
Steuerverwaltung fünf Kriterien entwickelt11: Die Wertschriften müssen mindestens 6 Monate vor 
dem Verkauf gehalten worden sein. Das Transaktionsvolumen beträgt höchstens das Fünffache des 
Wertschriften- und Guthabenbestands zu Beginn der Steuerperiode, und die Kapitalgewinne ma-
chen weniger als 50% des Reineinkommens aus. Zudem sollten die Wertschriftenkäufe nicht mit 
fremden Mitteln finanziert sein, und der Handel mit Derivaten, insbes. Optionen, darf nur zur Absi-
cherung der eigenen Wertschriften dienen. 
Liegen Gewinne aufgrund unbeweglichen Privatvermögens (Liegenschaften) vor, so werden 
diese nicht von der direkten Bundessteuer erfasst, jedoch von der kantonalen Grundstückgewinn-
steuer12. 
 

3.3. Das Doppelbesteuerungsverbot 
Das Nebeneinander von 26 kantonalen Steuerrechtsordnungen führt bisweilen zu Fragen, u.a. 
bezüglich der Mehrfachbesteuerung desselben Steuerobjekts. Die Bundesverfassung verbietet zwar 
Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3 BV); dieses Verbot gilt aber nur im interkantonalen Verhält-
nis. Im internationalen Verhältnis sind entsprechende Staatsverträge notwendig. Die Frage der 
Steuerhoheiten zwischen Gemeinden und Kanton wiederum richtet sich nach kantonalem Recht13.  

 
9 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsge-
setz) vom 14. Dezember 1990, SR 642.14. 
10 Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) vom 28. September 2018. 
11 Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Kreisschreiben Nr. 36 vom 27. Juli 2012: Gewerbsmässiger Wertschriften-
handel. 
12 Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7. Auflage, Zürich 2016, S. 216 f. 
13 Ulrich Häfelin / Walter Haller / Helen Keller / Daniela Turnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Auflage Zü-
rich 2020, S. 291 ff. 



4. Drei Hauptargumente gegen die Initiative 
 

«Nicht ganz 100 – zu 100% schädlich für 100% der Schweiz!» 
 

1. Nicht ganz 100, weil nicht durchdacht und falsch konstruiert: 
Nur die Hälfte der Bevölkerung zahlt Bundessteuern und kann somit von einer Steuersen-
kung bei den Einkommen profitieren. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was über-
haupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze im Sack. 
 

Die Initiative ist willkürlich und unklar formuliert 
Eine grosse Schwäche der „99%-Initiative“ ist ihre Unklarheit: Die entscheidenden Begriffe werden 
nicht definiert. Der Initiativtext definiert nicht, welche Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen 
zu zählen sind. Nach Auslegung der Initianten wären Zinserträge – darunter auch Mietzinsen – sowie 
Dividenden und Kapitalgewinne betroffen, also auch Gewinne aus Unternehmensverkäufen.  
Gleichzeitig gibt der Initiativtext auch keinen Hinweis darauf, wie die zusätzlich erhobenen Steu-
ergelder wieder verteilt werden sollen. Der Begriff „Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohl-
fahrt“ kann auf verschiedenste Art und Weise interpretiert werden. Der Initiativtext lässt diesbezüg-
lich fast alles offen. 
Faktum ist: Die Begrifflichkeiten sind unklar. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was 
überhaupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze im Sack. 
 

 

„Unsere Verfassung darf keine Ansammlung von Vermutungen sein.“ 
                                                                                 Nationalrätin Regine Sauter, 24.9.2020 

 

 

So kritisiert auch der Bundesrat, die Initiative schlage ein „wenig zielgenaues Instrument“ vor, um 
die Einkommensungleichheit zu mindern, weil sich die höhere Besteuerung vorwiegend auf die Art 
und nicht auf die Höhe der Einkommen bezieht. Die Initiative zielt zwar auf «Reiche», trifft aber nicht 
Leute mit einem gewissen Einkommen, sondern Leute mit einer gewissen Art von Einkommen. Wieso 
soll der Staat willkürlich eine Art, Geld zu verdienen, höher besteuern als eine andere? Das 
ist nicht die Aufgabe des Staates und verstösst zudem gegen die Grundsätze der gleichmässigen 
Besteuerung und der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. 
 
Die Initiative führt neue Steuern ein 
Die Rhetorik der Jungsozialisten tönt einfach: Bittet man die Reichen zur Kasse, werden alle anderen 
davon profitieren. Darum wird eine Kapitalgewinnsteuer für alle gefordert: Auch Wertsteigerun-
gen im Privatbesitz, die heute steuerfrei sind, sollen künftig voll als Einkommen besteuert werden. 
Kapitalgewinne sollen nach Auffassung der Initianten ab dem ersten Franken besteuert werden. Ab 
einem gewissen – im Initiativtext nicht definierten – Schwellenbetrag, sind Kapitaleinkommen dann 
sogar zu einem massiv höheren Satz von 150% steuerbar.  
Zudem sollen Kapitalerträge (z.B. Dividenden) künftig zu 100% steuerbar sein, ab einer gewissen 
Schwelle sogar zu 150%. Die Teilbesteuerung von Dividenden wird damit abgeschafft. 
Die Fehlüberlegungen der Initianten sind gefährlich: Alle, die etwas Geld gespart haben oder 
eine Wohnung oder ein Haus gekauft haben, werden von der 99%-Initiative getroffen. 
Wer ein Unternehmen führt, einen Bauernbetrieb besitzt oder auch an einem Startup-Un-
ternehmen beteiligt ist, muss mit dieser Initiative mehr Steuern zahlen. Die genaue Ausge-
staltung der neuen Steuern lässt die Initiative offen. Fakt ist aber: Breite Kreise des Mittelstands 
müssen mit höheren und zusätzlichen Steuern rechnen. 
 

 

Beispiel für die neue Kapitalgewinnsteuer 
Bernhard hat in den vergangenen Jahren Geld gespart, indem er jeden Monat etwas zur Seite gelegt hat. 
Nun möchte er dieses Geld investieren. Er kauft für 100‘000 Franken Aktien. Da die wirtschaftliche Ent-
wicklung sehr erfreulich verläuft, steigern diese Aktien in den kommenden Monaten ihren Wert kontinuier-
lich. Als sein Aktienpaket nach einigen Jahren bereits 250‘000 Franken wert ist, entschliesst sich Bernhard, 
die Wertpapiere zu verkaufen, um danach erneut einige Investitionen zu tätigen.  
Aufgrund der „99-Prozent-Initiative“ wurde eine Kapitalgewinnsteuer eingeführt. Dies bedeutet: Die 
150‘000 Franken, welche Bernhards Aktien an Wert gewonnen haben, sind nun ein sog. Kapitalgewinn. Ein 
solcher muss neu auch von Privatpersonen versteuert werden. Dies bedeutet für Bernhard zusätzliche 
Steuern im Umfang von rund 14‘000 Franken. Geld, das er sonst anderweitig investiert hätte – und das 
statt in die Staatskasse einem Unternehmen zugeflossen wäre. 
 



Die Behauptungen der Jungsozialisten sind falsch. Es ist weder so, dass der Staat zu wenig Geld 
hätte, noch ist es richtig, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. 
Im Gegenteil: Die Steuereinnahmen des Staates steigen seit Jahrzehnten kontinuierlich an. Dem 
Staat fehlt es nicht an Geld, sondern an Effizienz und überlegtem Umgang mit den vorhandenen 
Mitteln. Wer meint, eine höhere Steuerbelastung von Gutverdienern habe eine Entlastung für Ge-
ringverdiener zur Folge, irrt gefährlich. Im Gegenteil: Höhere Steuern werden auf Angestellte in 
Form von tieferen Löhnen und auf Kunden in Form von höheren Preisen abgewälzt. 
Doch die Initiativbefürworter werden nicht müde, zu behaupten, es gebe ein „zunehmendes wirt-
schaftliches Ungleichgewicht“. So wurde seitens der grünen Nationalrätin Franziska Ryser in der 
Ratsdebatte ausgeführt: „Die Schweiz gehört zu den wohlhabendsten Ländern, doch auch bei uns 
besteht ein zunehmendes wirtschaftliches Ungleichgewicht: Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht immer stärker auf, und das, obwohl die Markteinkommen in der Schweiz gleichmässig 
verteilt sind (…). Der Grund dafür liegt also nicht bei der Verteilung der Löhne, sondern bei der 
Verteilung des Vermögens“14. SP-Vertreterin Samira Marti meinte gar: „Wir können uns diese 
Reichen einfach nicht mehr leisten, denn sie kappen den allergrössten Teil des Vermögens, wäh-
rend wir aufgrund eines immer volatiler werdenden, krisenanfälligen Systems hohe Staatsdefizite 
haben und die tiefen und mittleren Einkommen seit Jahren unter Druck stehen“15. 
„Eine 2019 veröffentlichte Studie der Universität Luzern zeigt erstmals, welche Einkommensklassen 
in der Schweiz wie viel in die Steuertöpfe einzahlen. Das Fazit ist: Die höchsten Einkommens-
klassen werden schon heute überproportional besteuert. Höhere Einkommensklassen schul-
tern bereits eine deutlich höhere Steuerlast“, hielt Nationalrat Thomas Burgherr entgegen16.  
Petra Gössi ergänzte: „Die Annahme, dass die Reichen in der Schweiz immer reicher und die 
Armen immer ärmer werden, ist ausserdem schlicht falsch. Die von den Juso verwendeten 
Zahlen, die eine aufgehende Vermögensschere in der Schweiz beweisen wollen, widerspiegeln nur 
die steuerpflichtigen Vermögen. Berücksichtigt man auch die steuerbefreiten Vermögen, insbeson-
dere das Kapital in der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, gibt es keine auffällige Vermö-
gensschere, denn gerade in der zweiten Säule steckt sehr viel Volksvermögen, insbesondere Vermö-
gen des Mittelstandes“17. Die folgende Grafik zeigt die Richtigkeit dieser Aussage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14 Franziska Ryser (Nationalrätin Grüne/SG) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches 
Bulletin der Bundesversammlung). 
15 Samira Marti (Nationalrätin SP/BL) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bulletin 
der Bundesversammlung). 
16 Thomas Burgherr (Nationalrat SVP/AG) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bul-
letin der Bundesversammlung). 
17 Petra Gössi (Nationalrätin FDP/SZ) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bulletin 
der Bundesversammlung). 



Die Initiative greift in kantonale Kompetenzen ein 
Die Initiative beschneidet die Steuerautonomie der Kantone, da auch die Kantone ihre Steuergesetz-
gebung im Sinne der Initiative anpassen müssten. Somit missachtet die Initiative die individuelle 
Ausgangslage der Kantone und untergräbt ohne Not den Föderalismus. 
Die Initiative würde sich negativ auf die Standortattraktivität auswirken, nachdem die Schweiz zu 
den wenigen OECD-Ländern gehört, die eine Vermögenssteuer erheben. Damit wird faktisch jeder 
Franken heute schon mehrfach besteuert: „Das Kapital wird heute schon mehrfach besteuert. Es wird 
mit einer Vermögenssteuer besteuert. Man zahlt auf die Dividenden Steuern. Bevor man die Divi-
denden ausschütten kann, bezahlt man Gewinnsteuern. Jeder Franken wird in der Schweiz schon 
zwei- bis dreimal besteuert, wenn man unternehmerisch aktiv wird. Genau diese unternehmerische 
Aktivität will die Juso noch ein viertes Mal bestrafen. Das geht einfach zu weit“18. 
Die kantonalen Finanzdirektoren führen hierzu aus:  
 

„Um ihre steuerliche Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hätten die Kantone keine andere 
Wahl als ihr Steuersystem anzupassen. Aus Sicht der Kantone sind mehrere Möglichkeiten denkbar: 
Die erste wäre eine Senkung oder gar Abschaffung der Vermögenssteuer. Angesichts des Umfangs und der 
Stabilität dieser Steuereinnahmen wäre ein solcher Schritt äusserst bedauerlich. 
Die Schweiz ist mit Bezug auf die Vermögenssteuer eine Ausnahme. In Europa erhebt die Mehrheit der 
Staaten keine solche Steuer. Diese Steuer wird von Kantonen und Gemeinden erhoben und ist in den 
meisten Fällen progressiv ausgestaltet. Die Einnahmen aus dieser Steuerart (2007: 7,3 Milliarden) sind 
nicht unerheblich und machen fast 10 % des jährlichen Steueraufkommens von Kantonen und Gemeinden 
aus. Sie sind zudem im Zeitverlauf relativ stabil, was erhebliche Vorteile für die finanzpolitische Planung 
bietet. Kapitalerträge sind im Gegensatz dazu grösseren konjunkturellen Schwankungen unterworfen und 
daher für die öffentliche Hand schwerer vorhersehbar. Wenn die Kantone verpflichtet würden, ihre Steuern 
auf Kapitalerträge zu erhöhen, könnte dies trotz erwiesener Vorteile zulasten der Vermögenssteuer gehen. 
Auf diese Weise würde die kantonale Vermögenssteuer durch eine Kapitaleinkommenssteuer mit unschar-
fen Konturen ersetzt“19. 
 

 
Die Initiative führt zu Widersprüchen in der Bundesverfassung 
Die 99%-Initiative ist auch aus verfassungsrechtlicher Sicht höchst problematisch. Dies beginnt be-
reits mit den unklaren Formulierungen und der Unbestimmtheit der Initiative. Eine freie Willens-
bildung und unverfälschte Stimmabgabe, wie dies Art. 34 BV statuiert, ist kaum möglich. 
Ein weiterer zentraler verfassungsrechtlicher Grundsatz ist die Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 BV). Nach diesem Prinzip müssen alle Einkommensarten 
gleich besteuert werden. Kapitaleinkommen nun überhöht zu besteuern, widerspricht diesem Ver-
fassungsgrundsatz, welcher Gerechtigkeit unter den Steuerpflichtigen schaffen will. 
Die reduzierte Besteuerung von Kapitaleinkommen wiederum hat einen anderen Hintergrund: Da 
Unternehmensgewinne oftmals einer Mehrfachbesteuerung unterliegen (Gewinnsteuer, Ein-
kommenssteuer auf Dividenden sowie Kapitalgewinnsteuer), werden Kapitaleinkommen reduziert 
besteuert. Auch ein praktisches Argument kann neben dieser rechtlichen Überlegung angeführt wer-
den: Kapitaleinkommen sind mobiler als Arbeitseinkommen. Mit Blick auf mögliche Ausweichmanöver 
tut der Fiskus gut daran, Kapitalerträge tiefer zu besteuern. 
Zuletzt ist festzuhalten, dass die Bundesverfassung den Einkommenssteuersatz des Bundes auf 
maximal 11,5 Prozent festlegt (Art. 128 BV). Würden Kapitaleinkommen nun zu 150 Prozent be-
steuert, würde dieser Maximalsteuersatz faktisch ausgehebelt bzw. auf über 17 Prozent angeho-
ben. Dies wiederum würde die Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen verletzen, welche 
dem Bund nur die Kompetenz zur Besteuerung bis zu höchstens 11,5% zugesteht. 
  

 
18 Andri Silberschmidt (Nationalrat FDP/ZH) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches 
Bulletin der Bundesversammlung). 
19 Argumentarium der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, „Nein zur Volksinitiative 
Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern“, S. 4. 



2. Zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden: 
Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative 
die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 
 

Die Initiative zerstört Wohlstand und bringt viele KMU in Schwierigkeiten 
In der Schweiz sind 90% der Unternehmen Familienunternehmen. Ihnen drohen mit der „99%-Initi-
ative“ massive Mehrbelastungen. Wenn Kapitaleinkommen höher besteuert wird, führt dies zu einer 
Verknappung der verfügbaren finanziellen Mittel im Unternehmen. Ein massiver Kapitalabfluss wäre 
die Folge. Die Investitionsmöglichkeiten würden empfindlich eingeschränkt. Das hemmt 
Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen. Leidtragend sind also wieder Arbeitnehmer.  
 

 

Der Wirtschafts- und Werkplatz Schweiz ist geprägt durch Gewerbebetriebe: Die KMU sind das Rück-
grat unserer Volkswirtschaft. In der Schweiz sind 99,7 Prozent der Unternehmen KMU20. Rund 90% der 
Unternehmen haben weniger als 10 Beschäftigte. Nur rund 1‘600 Unternehmen (0,3%) beschäftigen mehr 
als 250 Angestellte. Die KMU sind der grösste Arbeitgeber der Schweiz: Mit über 3 Mio. Beschäftigten 
dominieren sie den Arbeitsmarkt und stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze. Dies unterstreicht die grosse 
volkswirtschaftliche Bedeutung der KMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die „99%-Initiative“ stellt vor allem für Gewerbebetriebe und Familienunternehmen eine massive 
Gefahr dar: Die Konsequenzen einer neuen Kapitalgewinnsteuer und einer höheren Besteuerung 
von Kapitaleinkommen wären für viele Unternehmen existenzbedrohend. 
 

„Im Weiteren würden mit dieser Initiative Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen hart 
getroffen. Viele dieser Unternehmen schütten Dividenden aus, um die Vermögenssteuern bezahlen zu kön-
nen. Somit müssten, um diese höheren Steuern bezahlen zu können, massiv mehr Dividenden ausgeschüt-
tet werden, zusätzliche Mittel, die dann in den Unternehmen fehlen, um wertvolle Investitionen tätigen zu 
können.“  
                                                                                                           Nationalrat Leo Müller, 24.9.2020 
 

Nachfolgeregelungen in Familienbetrieben sind bereits heute eine grosse Herausforderung. 
Die Initianten vergessen, dass weit über drei Viertel der Unternehmen in Familienbesitz sind. 
Über 90% der Nachfolgeregelungen erfolgen entgeltlich, wie diverse Untersuchungen ergeben haben. 
Bei einer solchen Nachfolgeregelung wird die oftmals über Jahrzehnte aufgebaute Firmensubstanz 
übertragen. Aus dem Verkaufserlös müssen die abtretenden Eigentümer nicht nur die Finanzierung 
ihres Lebensunterhalts im Alter sicherstellen. In vielen Fällen übernimmt ein Kind als Nachfolger das 
Unternehmen, während die anderen Kinder im Rahmen der Erbteilung gleichmässig abgegolten wer-
den müssen. Der von den Initianten vorgeschlagene Schwellenwert von 100‘000 Franken wird 
in solchen Fällen fast immer überschritten. 
 
  

 
20 Laut Angaben des Bundesamts für Statistik existierten 2018 total 592‘695 Unternehmen in der Schweiz. Davon wa-
ren 591‘016 KMU, also Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten. Von diesen Betrieben zählten 531‘499 zu den 
sog. Mikrounternehmen, die wenige als 10 Beschäftigte umfassen. 1‘679 Betriebe beschäftigten mehr als 250 Ange-
stellte (Angaben auf bfs.admin.ch). 
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KMU prägen die Schweiz

90% der Unternehmen:
weniger als 10 Angestellte

9,7% der Unternehmen:
10-250 Angestellte

0,3% der Unternehmen:
über 250 Angestellte



Mit der „99%-Initiative“ würde ein substantieller Teil des Verkaufserlöses an den Staat abfliessen. 
Dies wiederum bedeutet, dass sich die Nachfolgegeneration in den Unternehmen zusätzlich ver-
schulden müsste, um die Aufwendungen tragen zu können.  In den meisten Fällen müssen diese 
Schulden vom betroffenen Betrieb übernommen bzw. finanziert werden. Damit wird das Unterneh-
men zusätzlich geschwächt. Statt dass die Mittel in den Betrieb investiert werden können, fliessen 
sie dem Staat zu.   
Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative 
die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 
 
Die Initiative ignoriert, dass Kapital Voraussetzung für jede wirtschaftliche Tätigkeit ist 
Investitionen – und damit Kapital – sind letztlich die Voraussetzung für jede wirtschaftliche 
Tätigkeit. Dies hielt auch Bundesrat Ueli Maurer im Nationalrat fest: „Wer aber Arbeit schaffen will, 
braucht zuerst Kapital. Er muss investieren, er muss in Arbeitsplätze investieren, muss Arbeitsplätze 
unterhalten, muss Innovation, Entwicklung, Forschung betreiben. Das alles braucht Geld. Ohne Ka-
pital, das investiert werden kann, funktioniert das nicht. Kapital zu haben, ist nichts Unmoralisches. 
Kapital zu haben, ist die Voraussetzung für wirtschaftliche Tätigkeit“.21 
Wer Kapital investieren möchte, muss dieses zuerst erarbeiten. Geld fällt nicht vom Him-
mel. Dies scheinen die Initianten zu vergessen. Wenn sie kritisieren, dass es auch Personen gebe, 
die ihr Kapital aus Erbschaften oder Schenkungen erhalten haben und auf diese Weise profitieren, 
müssten sie ehrlicherweise bei der Erbschafts- oder der Schwenkungssteuer ansetzen. 
 

 

Höhere Steuern für Gewerbebetriebe  
Die Manser Holzbau AG macht einen Jahresgewinn von 300‘000 Franken. Dieser Gewinn soll insgesamt an 
Moritz Manser, den Alleininhaber des Unternehmens, ausbezahlt werden. Nach geltendem Recht würde 
Manser auf diese Gewinnausschüttung rund 14‘400 Franken Steuern zahlen. Mit der 99%-Initiative würden 
sich die Steuern für Moritz Manser um über 20% erhöhen: Der Steuerbetrag würde auf 17‘600 Franken 
anwachsen. Geld, das in der Staatskasse versickert und das er anderweitig hätte investieren können. 
 

 
Die Initiative erhöht die Steuern für alle 
Dass die Initiative der Jungsozialisten eine Entlastung für die Mehrheit darstelle, ist falsch: Die 99%-
Initiative bedeutet höhere Steuern für alle. Die Initianten verschweigen, dass mit der Initiative auch 
Kleinsparer, Hauseigentümer, Bauernfamilien oder Start-ups zur Kasse gebeten werden. 
Die finanzpolitischen Auswirkungen der angestrebten Steuererhöhung sind völlig unklar. Die 
Juso träumen von Mehrerträgen in Milliardenhöhe: „Total wird die Initiative Mehreinnahmen von 5-
10 Milliarden generieren“22. Tatsächlich könnte aber auch das Gegenteil eintreffen, wenn Unterneh-
men oder vermögende Steuerzahler aus der Schweiz wegziehen. So wäre es durchaus möglich, dass 
bei einer Steuererhöhung um 50 Prozent die deklarierten Kapitaleinkommen um etwa 25 Prozent 
schrumpfen würden, was einem Minus von 500 Millionen Franken gleichkäme23. 
 

 

„Das Kapital wird schnell neu alloziert. Nichts auf der Welt ist so mobil wie das Kapital. Gerade als kleines 
Land sind wir auf Investitionen aus aller Welt angewiesen.“ 
                                                                                                           Nationalrat Andri Silberschmidt, 24.9.2021 
 

 

So wie jede Steuererhöhung erschwert auch diese Steuererhöhung Vermögensbildung. Die 
Aussicht auf Vermögensbildung ist aber ein fundamentaler Arbeits- und Innovationsan-
trieb. Zudem zieht eine gute Aussicht auf Vermögensbildung Investoren an. Die Initiative hemmt 
also Leistungsbereitschaft, Produktivität und Wirtschaft und schwächt den Investitionsstandort 
Schweiz. 
 
 
 
 

 
21 Bundesrat Ueli Maurer in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bulletin der Bundes-
versammlung). 
22 Argumentarium zur „99%-Initiative“, S. 13 (Download unter 99prozent.ch/argumente). 
23 Hansueli Schöchli, Die Juso und das böse Kapital, in: Neue Zürcher Zeitung vom 4.10.2017. Der Autor verweist darin 
auf eine Publikation von Carina Neisser (The Elasticity of Taxable Income: A Meta-Regression Analysis), welche die Ver-
haltensänderungen (Ausweichmanöver) bei Steuererhöhungen wissenschaftlich untersucht hat. 



3. Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz, weil sie damit Investitionen und Steuer- 
substrat verliert:  
Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in 
der Schweiz massiv. Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Viele verlieren 
und nur wenige gewinnen!  
 
Die Initiative schwächt den Standort Schweiz 
In einer Krisensituation ist es keine gute Idee, die Standortattraktivität der Schweiz vorsätzlich 
zu schwächen. Die Belastung für Kapitaleinkommen ist in der Schweiz aufgrund der Vermögens-
steuer schon heute recht hoch. Eine Erhöhung der Besteuerung von Kapitaleinkommen würde zum 
einen die Standortattraktivität der Schweiz für kapitalertragsstarke Personen verschlechtern. Zum 
andern würde eine stärkere Besteuerung von Kapitaleinkommen aufgrund von deren hoher Steuer-
empfindlichkeit nicht zu den von den Initianten erhofften Mehreinnahmen führen. Damit würde auch 
der bezweckte Umverteilungseffekt unterhöhlt.  
Gerade nach der Corona-Krise ist es wichtig, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit 
sich die Betriebe wieder erholen können. Die 99%-Initiative jedoch bedeutet für all jene Unterneh-
men, welche bereits in der Corona-Pandemie gelitten haben, eine zusätzliche Belastung. Es 
ist widersprüchlich und absurd, die KMU auf der einen Seite in der Krise mit Milliarden zu unterstüt-
zen, um ihnen gleichzeitig auf der anderen Seite Geld und Substanz zu entziehen. 
Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in der 
Schweiz massiv. Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Der Standort Schweiz hätte mit 
der „99%-Initiative“ einen deutlichen Rückgang von Investitionen in die Unternehmen zu ge-
wärtigen. Die Rechnung ist einfach: Das verfügbare Einkommen aus der unternehmerischen Tätigkeit 
wird mit dieser Initiative deutlich sinken. Damit ein Unternehmer mit den vorgesehenen höheren 
Steuern über das gleich hohe Einkommen wie heute verfügt, muss er die laufenden Bezüge aus dem 
Unternehmen erhöhen. 
Die Initianten vergessen: Viele Unternehmer müssen sich eine Dividende ausschütten, damit sie 
neben ihrer Einkommenssteuer auch die Vermögenssteuer auf ihr Unternehmen bezahlen können. 
Wenn nun Dividenden stärker besteuert werden, ist man gezwungen, zusätzliche Mittel 
aus dem Betrieb abzuziehen, um die Vermögenssteuer bezahlen zu können. Dies führt zu 
einer laufenden Substanzabnahme. Der Mittelabfluss bedeutet: Weniger Geld für Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung, in die Infrastruktur und für die Mitarbeiter. Damit 
sind letztlich auch die Arbeitsplätze in den betroffenen Unternehmen gefährdet.  
 
Die Initiative sorgt für noch mehr Umverteilung 
Bereits heute wird Geld in zahlreichen Formen umverteilt, beispielsweise in Form der AHV, von Prä-
mienverbilligungen oder der Steuerprogression. Eine weitere Umverteilung braucht es nicht. Ausser-
dem ist die Einkommensschere in der Schweiz bereits sehr klein. 
Die Initiative würde zu einem Ausbau der Transferleistungen führen. Dessen Ausmass würde von 
den stark schwankenden Steuereinnahmen auf Kapitaleinkommen statt von Bedarfsüberlegungen 
bestimmt. Die zunehmende Umverteilung bestraft Fleiss. Wer arbeitet und selbstverantwortlich 
etwas Geld zur Seite gelegt hat und auch später noch etwas von seinem Ersparten haben will, läuft 
immer mehr Gefahr, ein Opfer linker Begehrlichkeiten zu werden. Immer mehr Vorstösse von linker 
Seite zielen einzig darauf ab, an mehr Geld der anderen zu kommen und das Eigentum anderer 
Menschen umzuverteilen.  
Mit der Aussage, dass dieses Geld „rückverteilt“ werden müsse, bezichtigen die Jungsozialisten 
gleichzeitig diejenigen Bürger, welche sich etwas erarbeitet haben, des Diebstahls: „Wer viel Geld 
hat, hat dies jemandem weggenommen!“ – so die simple Logik der Juso. Die soziale Ungleichheit in 
der Schweiz hat laut Juso-Präsidentin Ronja Jansen mittlerweile ungeheure Ausmasse angenommen 
und sei eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit“: „Mit der 99-Prozent-Initiative geben wir die Milli-
ardenprofite der Reichsten an jene Menschen zurück, die dafür gearbeitet haben“24. 
Niemand denkt materialistischer und eigennütziger als die politische Linke, die jedes Problem mit 
dem Geld der Anderen lösen will. Egal ob Ausländerintegration, Frühpensionierung, Betreuungs-
plätze, Kinderkrippen, Tagesschulen, Elternurlaub oder sozialer Wohnungsbau: Alles ist für die Linke 
eine Frage des Geldes, über das die Classe politique verfügen darf und das umverteilt werden muss. 
Dabei ist zahlenmässig das Gegenteil richtig: Eine kleine Gruppe von Steuerzahlern zahlt den Löwen-
anteil der direkten Bundessteuer. Würden diese Steuerzahler die Schweiz verlassen, hätte dies deut-
liche Steuererhöhungen für die restliche Bevölkerung zur Folge. 

 
24 Medienkonferenz der Jungsozialisten, Berichterstattung auf derbund.ch vom 6.7.2021. 



Bundesrat Ueli Maurer schilderte die Situation in der Parlamentsdebatte auf anschauliche Art und 
Weise: „1 Prozent bezahlt über 40 Prozent der direkten Bundessteuer, während 10 Prozent 
rund 80 Prozent der direkten Bundessteuer bezahlen. 10 Prozent sind also für 80 Prozent 
der Einnahmen zuständig.“ Währenddessen zahlen 50 Prozent – also die Hälfte – der Bevölkerung 
gerade einmal 2 Prozent der direkten Bundessteuer. Seine Folgerung ist klar: „Ich frage mich schon, 
ob es richtig ist, hier noch einmal eine Umverteilung vorzunehmen“25. 
Weitere Votanten unterstrichen diese Argumentation: „Das einkommensstärkste eine Prozent der 
Bevölkerung, das von den Initianten als überaus unsolidarisch dargestellt und auf das mit dieser 
Initiative Jagd gemacht wird, bezahlt bereits rund 40 Prozent der direkten Bundessteuer. Jeder 
dieser Steuerzahler, der durch eine unausgegorene zusätzliche Steuerbelastung vergrault 
wird, muss entsprechend durch viele kleinere Steuerzahler ersetzt werden, wenn das Aus-
gabenniveau des Staates beibehalten werden soll“26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schweiz geht es gut 
Das von den Initianten gezeichnete Bild einer Schweiz, die von „sozialer Ungerechtigkeit“ geprägt 
ist, entspricht nicht der Realität. Im Gegenteil: Den Einwohnern unseres Landes geht es besser als 
fast allen anderen Ländern. Dies bestätigt auch das Bundesamt für Statistik: 
 

 

Der allgemeine Lebensstandard in der Schweiz gehört zu den höchsten Europas. Er wird anhand des me-
dianen verfügbaren Äquivalenzeinkommens gemessen, wobei die Preisniveauunterschiede zwischen den 
Ländern korrigiert werden. Trotz des hohen Preisniveaus in der Schweiz war die finanzielle Situation der 
Bevölkerung nach Abzug der obligatorischen Ausgaben im Jahr 2019 besser als jene der Nachbarländer 
und der Mehrheit der anderen Länder der EU. 
                                      Bundesamt für Statistik, Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung, bfs.admin.ch 
 

 
 
 
  

 
25 Bundesrat Ueli Maurer in der Ständeratsdebatte vom 2. März 2021 (Quelle: Amtliches Bulletin der Bundesversamm-
lung). 
26 Nationalrätin Petra Gössi (FDP/SZ) in der Nationalratsdebatte vom 24. September 2020 (Quelle: Amtliches Bulletin 
der Bundesversammlung). 

10% der Steuerpflichtigen zahlen 
80% der Einnahmen

40% der Steuerpflichtigen zahlen 
18% der Einnahmen 

50% der Steuerpflichtigen
zahlen 2% der Einnahmen

Direkte Bundessteuer: Wer zahlt wieviel?



Anhang: Vermögensverteilung in der Schweiz 
Auf nationaler Ebene liegen bisher keine Individualdaten zum Vermögen der privaten Haushalte vor. 
Jedoch verfügt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) über Vermögensdaten, die sie in aggre-
gierter Form gemäss den Vorgaben des Finanzausgleichs von den kantonalen Steuerämtern erhält. 
Basierend darauf erstellt die ESTV die gesamtschweizerische Vermögensstatistik der natürlichen Per-
sonen. Die folgenden Zahlen beschränken sich auf diese Statistik (vgl. bfs.admin.ch): 
 

 



Am 26. September
Volksinitiative «Löhne entlasten, 
Kapital gerecht besteuern»

NEIN
100-prozent-schaedlich.ch

NICHT GANZ 100!
Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz

Am 26. September stimmen wir über die «99%-Initiative» der Jungsozialisten ab. Diese gefährliche Initia-
tive fordert neue Steuern und will noch mehr Umverteilung. Die Teilbesteuerung der Dividenden würde
abgeschafft, Kapitalgewinne würden sogar zu 150% steuerbar. Die Folge wären massive Nachteile für den
Wirtschaftsstandort Schweiz und höhere Steuern für alle.

Nicht ganz 100, weil nicht durchdacht und falsch konstruiert: 
Nur die Hälfte der Bevölkerung zahlt Bundessteuern und kann somit von einer Steuersen-
kung bei den Einkommen profitieren. Die Initiative macht keine Angaben dazu, was über-
haupt besteuert wird. Damit kaufen wir die Katze im Sack. 

Zu 100% schädlich, weil KMU frontal angegriffen werden: 
Nachfolgeregelungen in Familien-KMU werden massiv erschwert. Damit setzt die Initiative
die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen fahrlässig aufs Spiel. 

Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz, weil sie damit 
Investitionen und Steuersubstrat verliert: 
Besteuertes Kapital wandert ins Ausland ab und deshalb sinken die Steuereinnahmen in
der Schweiz massiv. Zudem wird die Schweiz für Investoren unattraktiv. Viele verlieren und
nur wenige gewinnen!

«Es ist von zentraler Bedeutung, unsere
KMU und Startups zu unterstützen. Die Ini-
tiative ist kontraproduktiv, da sie eine stär-
kere Steuerbelastung zur Folge hat und
Nachfolgeregelungen verhindert.»

Daniela Schneeberger
Nationalrätin FDP/BL

Fabio Regazzi, Nationalrat
Präsident Schweizerischer 

Gewerbeverband

«Diese Initiative ist brandgefährlich. Weil
sie widersprüchlich und unklar formuliert
ist, sind die Folgen völlig offen. Ich stimme
aus Überzeugung Nein!»

«Ich befürworte Steuerrevisionen, welche
Arbeit weniger belasten. Aber nicht so. Die
Juso-Initiative ist populistisch und extrem,
sie schafft eine Ungleichbesteuerung, ist
ökonomisch nicht durchdacht und schädigt
die Innovationskraft von KMU. Ich lehne sie
darum ab.»

Kathrin Bertschy
Nationalrätin GLP/BE

«Die Initiative trifft vor allem Familienun-
ternehmen. Viele dieser Betriebe schütten
Dividenden aus, um die Vermögenssteuern
bezahlen zu können. Mit der Initiative müss-
ten sie wegen höherer Steuern massiv mehr
Dividenden ausschütten. Diese Mittel fehlen
dann in den Betrieben für Investitionen.»

Diana Gutjahr
Nationalrätin SVP/TG



Am 26. September
Volksinitiative «Löhne entlasten, 
Kapital gerecht besteuern»

NEIN
100-prozent-schaedlich.ch

NICHT GANZ 100!
Zu 100% schädlich für 100% der Schweiz

Die «99%-Initiative» der Jungsozialisten ist schludrig formuliert. Im
Initiativtext gibt es keine Angaben dazu, was überhaupt besteuert
werden soll. Damit kaufen wir die Katze im Sack. Mit klassenkämpfe-
rischer Rhetorik wollen die Juso Stimmung machen. Faktum ist, dass
niemand von dieser Initiative profitiert: Sie ist zu 100 Prozent schäd-
lich für 100 Prozent der Bevölkerung.

Die extreme «99%-Initiative» schadet den  Familienbetrieben 
Die «99%-Initiative» stellt vor allem für Gewerbebetriebe und Familienunternehmen eine
massive Gefahr dar: Die Konsequenzen einer neuen Kapitalgewinnsteuer und einer höheren
Besteuerung von Kapitaleinkommen wären für viele Unternehmen existenzbedrohend. Die
Initianten vergessen, dass weit über drei Viertel der Unternehmen in Familienbesitz sind.

Nachfolgeregelungen in Familienbetrieben sind bereits heute eine grosse Herausforderung.
Bei einer solchen Nachfolgeregelung wird die oftmals über Jahrzehnte aufgebaute Firmen-
substanz übertragen. Müssen die abtretenden Eigentümer aus dem Verkaufserlös noch hö-
here Steuern bezahlen, muss zusätzliches Geld aus dem Unternehmen genommen werden.
Diese Mittel fehlen dann für Investitionen – und damit letztlich für die Sicherung der Ar-
beitsplätze. Die Nachfolgegeneration müsste sich zusätzlich verschulden. Dies schwächt
die Unternehmen.

Die Initiative zerstört Wohlstand und bringt viele KMU in 
Schwierigkeiten
In der Schweiz sind 90% der Unternehmen Familienunternehmen. Ihnen drohen mit der
«99%-Initiative» massive Mehrbelastungen. Wenn Kapitaleinkommen höher besteuert
wird, führt dies zu einer Verknappung der verfügbaren finanziellen Mittel im Unternehmen.
Ein massiver Kapitalabfluss wäre die Folge. Die Investitionsmöglichkeiten würden empfindlich
eingeschränkt. Das hemmt Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Wer meint, höhere Steuern hätten eine Entlastung für Geringverdiener zur Folge, irrt
gefährlich. Im Gegenteil: Höhere Steuern bedeuten für Angestellte tiefere Löhne und für
Kunden höhere Preise. 

«Wer Arbeitsplätze schaffen will, braucht
Kapital. Nur so sind Investitionen möglich.
Kapital ist nichts Schlechtes, sondern die
Grundlage jeder wirtschaftlichen Tätigkeit.»

Jacqueline de Quattro
Nationalrätin FDP/VD

«Unternehmer und Firmen handeln verant-
wortungsbewusst mit der Schaffung von
Arbeitsplätzen. Wandern diese Unterneh-
men ab, verlieren die sozial Schwächsten
am meisten. Die Schweiz wird mit der un-
sozialen 99%-Initiative all ihrer Stärken be-
raubt. NEIN zur 99%-Initiative!»

Monika Rüegger
Nationalrätin SVP/OW

«80 Prozent der Bundessteuern werden von
10 Prozent der Steuerpflichtigen bezahlt,
während 50 Prozent 2 Prozent beitragen.
Noch mehr Umverteilung gefährdet den
sozialen Zusammenhalt.»

Marianne Binder
Nationalrätin Die Mitte/AG

Komitee der Schweizer Wirtschaft 
«Nein zur 99%-Initiative»
c/o Schweizerischer Gewerbeverband
Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern
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